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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht  
des Haushalts- und Finanzausschusses  
Drucksache 18/1384 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 18/900 
 
 
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtragshaushaltsgesetz 2022 – NHHG 
2022) 
 
hier: 
 
Kapitel 20 020 Allgemeine Bewilligungen 
Titel 359 00  Entnahmen aus allgemeiner Rücklage 
 

 
Ansatz lt. HH 2022 i.V.m. NHHG 2022                           Ansatz lt. HH 2021 

 
 

von  
um  
auf  

0 Euro  
    720.000.000 Euro  

720.000.000 Euro  

526.500.000 Euro  

 
 
Begründung: 
 
 
 
 
 
Ursprünglich waren in den Haushaltsjahren 2021 (527 Mio. Euro) und 2022 (200 Mio. Euro) 
Zuführungen aus der allgemeinen Rücklage in den Landeshaushalt in einem Gesamtvolumen 
von rd. 730 Mio. Euro geplant. Aufgrund von Haushaltsverbesserungen in Folge unerwartet 
robuster Steuereinnahmen wurde im Haushaltsjahr 2021 auf diese Entnahme verzichtet. Das 
Nachtragshaushaltsgesetz 2022 sieht nun auch einen entsprechenden Verzicht für das lau-
fende Haushaltsjahr 2022 vor.  
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Maßgeblich gespeist wurde die allgemeine Rücklage aus Steuergeld bzw. Steuermehreinnah-
men vorangegangener Haushaltsjahre. Jetzt in der Krise ist der Zeitpunkt, den Bürgerinnen 
und Bürgern sowie den Betrieben in unserem Land dieses Geld zum Erhalt der gesellschaftli-
chen und wirtschaftliche Substanz zielgerichtet zurückzugeben. Die Zuführung i.H.v. 720 Mio. 
Euro dient im wesentlichen zur Gegendeckung nachfolgender, kurzfristig wirksamer Krisen-
maßnahmen: 
 

I) Liquiditäts- und Härtefallfonds KMU NRW 
II) Unterstützung der Kommunen (Erhöhung der allgemeinen Investitionspauschale 

im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 um 25 Prozent) 
III) Härtefallfonds soziale Infrastruktur NRW 

 
Mit den auch nach dieser Entnahme in der allgemeinen Rücklage weiterhin verbleibenden 
substantiellen Restmitteln ist sichergestellt, dass das Land NRW auch in Zukunft auf unerwar-
tete Haushaltsverschlechterungen situativ reagieren kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning Höne 
Marcel Hafke 
 
und Fraktion 

 


